
Handballkreis Krefeld-Grenzland e.V. 
 

Durchführungsbestimmungen für die Qualifikation  
der Jungen A zur Kreisliga 2016/2017 
 

Es gelten die Ordnungen und Spielregeln des DHB /WHV  
 

Die Qualifikation zur Kreisliga wird in 1 Turnier durchgeführt. 
Spielen mindestens 4 Mannschaften in Klassen des HVN, gibt es nur 1 Kreisliga. 
Spielen 3 Mannschaften in Klassen des HVN, spielen 8 Mannschaften in der Kreisliga, 7 in der 
Kreisklasse. Das heißt, die ersten Beiden des Turniers spielen in der Kreisliga.  
Spielen 2 Mannschaften in Klassen des HVN, spielen 8 Mannschaften in der Kreisliga, 8 in der 
Kreisklasse. Das heißt, der Erste des Turniers spielt in der Kreisliga.  
Spielt 1 Mannschaften in Klassen des HVN, spielen 9 Mannschaften in der Kreisliga, 8 in der 
Kreisklasse. Das heißt, die ersten Beiden des Turniers spielen in der Kreisliga.  
 

Die Spielzeit in den Turnieren beträgt 1 x 20 Minuten mit 1 x Team-Time-out. 
 

Die Platzierung richtet sich nach Punkten. 
 

Sind zwei Mannschaften punktgleich, richtet sich die Platzierung nach dem Ergebniss 
gegeneinander. 
Ist dann noch keine Entscheidung gefallen, gibt es ein Entscheidungsspiel von 1 x 10 
Minuten. 
Ist dann immer noch keine Entscheidung möglich, erfolgt ein 7m-Werfen. 
 

Sind drei Mannschaften punktgleich, richtet sich die Platzierung nach den Ergebnissen 
gegeneinander. Wertung nach Punkten und Toren. 
Ist dann noch keine Entscheidung gefallen, gibt es 3 Entscheidungsspiele von 1 x 5 Minuten. 
Ist dann immer noch keine Entscheidung möglich, erfolgt ein 7m-Werfen. 
 
 
Sonstige Bestimmungen: 
 
Jede Mannschaft legt vor Turnierbeginn eine Aufstellung der teilnehmenden Spieler vor, aus 
der Geburtsdatum und Datum der Spielberechtigung für diesen Verein hervorgehen 
(Formular bitte von der Homepage downloaden). 
Für jedes Spiel wird ein Spielbericht in einfacher Ausführung erstellt. 
 
Das Kampfgericht wird von den am Spiel beteiligten Mannschaften gestellt. 
 
Die Schiedsrichter werden vom Kreis gestellt. Die Schiedsrichterkosten werden auf die 
Vereine umgelegt. Der ausrichtende Verein ist für die Bezahlung der Schiedsrichter 
verantwortlich. 
 

Verantwortlich: H.Simons 


